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RS OGH 1992/4/28 5Ob44/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1992

Norm

WGG 1979 §17

Rechtssatz

Die vom Mieter oder Nutzungsberechtigten vor Abschluß des Vertrages oder aus diesem Anlaß zur Finanzierung des

Bauvorhabens geleisteten Beiträge sind bei der Au8ösung des Mietverhältnisses oder Nutzungsverhältnisses nur

insoweit zurückzuzahlen, als sie das Entgelt übersteigen, das auch einen solchen Finanzierungsbeitrag zu zahlen

gewesen wäre.
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